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DOSSIER Die Angst der Deutschen vor dem Aufbruch

Deutschlands Erfahrungen mit dem Foderalismus
unterscheiden sich deutlich von jenen der Schweiz.
Ein wichtiger Grund dafiir liegt in der konkreten
institutionellen Ausgestaltung, aber auch in

der Einbettung im Ganzen des politischen Systems.
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«Die Bundesrepublik Deutschland ist ein [. .. ] Bundes-
staat», stehtin Art. 20 Abs. 1 des deutschen Grund-
gesetzes, und in Art. 79 Abs. 3 wird verstirkend
hinzugefiigt: «Eine Anderung dieses Grundgeserzes,
durch welche die Gliederung des Bundes in Linder,
die grundsitzliche Mirwirkung der Linder bei der
Gesetzgebung [...] beriibrt wird, ist unzulissig.»
Mit diesen beiden Grundsitzen wird Deutsch-
land als Foderalstaat charakeerisiert. Doch die
Deutschen sind mit ihrem Féderalismus nicht
gliicklich geworden. Er wurde nach dem Ende
des Kaiserreiches iiber Bord geworfen, aber nach
dem Zweiten Weltkrieg von den Westalliierten
gegen den Willen des Parlamentarischen Rates
erneut vorgegeben. !

Widerstand gab es damals vorab bei der Fi-
nanzverfassung. Die Alliierten wollten jedem
Bundesland Finanzautonomie gewihren. Jedes
Land sollte frei iiber seine Einnahmen und Aus-
gaben beschliessen, kein Land sollte auf Kosten
eines anderen leben kénnen. Doch gewichtige
Wortfiihrer des Parlamentarischen Rates, die eine
Karriere im Bund anstrebten, wollten die Finanz-
macht beim Bund zentralisieren. Nach lingerem
Hin und Her setzten die Alliierten schliesslich
durch, dass wenigstens die wichtigsten Steuern,
namentlich die Einkommens- und Kérperschaft-
steuer, den Lindern verblieben. Doch mit allerlei
Tricks holte sich der Bund diese Steuern in den
Bereich seiner Gesetzgebung zuriick, sicherte sich
grosse Teile der Steuereinnahmen, und auch bei
den Ausgaben dominiert er heute die Bundes-
gesetzgebung, Nur etwa 10 bis 15 Prozent des
Haushaltsvolumens der Linder beruhen auf lin-
derautonomen Gesetzen. Der grosse Rest ergibt
sich aus Bundesgesetzen, die die Linder im Rah-

men des Vollzugsfoderalismus umsetzen miissen.
Die Bundesregierung kann den Lindern dabei
nichts befehlen; iiber alle Gesetze, die diese aus-
fithren, bestimmen sie in der zweiten Kammer,
dem Bundesrat, auch mit. Da im Bundestag und
im Bundesrat oft unterschiedliche Mehrheiten
dominieren, sind im deutschen Zweikammersys-
tem Konflikte vorgezeichnet.

Die Schweizer Leserschaft wird fragen, wes-
halb das eidgendéssische Zweikammersystem
nicht dhnliche Blockaden verursacht. Vom deut-
schen Zweikammersystem unterscheidet es sich
in drei Punkten. Erstens geht die Gesetzesver-
flechtung in der Schweiz weniger weit; insbeson-
dere haben die Kantone ihre eigenen Steuern mit
eigener Gesetzgebungshoheit. Zweitens wirke das
Referendum in der Schweiz als einigende Kraft
im Hintergrund. Gesetze ohne die antizipierte
Zustimmung der Stimmbiirger zu verabschieden,
hitte hier wenig Sinn. Die Méglichkeit des Refe-
rendums zwingt zum Konsens. Drittens werden
beide Kammern, National- und Stinderat, von
dhnlich gesinnten (biirgerlichen) Mehrheiten
dominiert; auch dies vermeidet Blockaden.

Schon lange wird in Deutschland die kontra-
produktive Konstellation von Bundesregierung
und Bundestagsmehrheit auf der einen und
Bundesrat auf der anderen Seite beklagt. Im Jahr
2003 unternahmen es die beiden Kammern, in
der sogenannten Foderalismuskommission Kom-
petenzen zu entflechten, diese exklusiv dem Bund
oder den Lindern zuzuordnen und dadurch Ve-
toblockaden zu vermeiden.

Fiir die Verhandlungen wurde die Seite des
Bundestages durch die Regierungspartei mit
ihrem Fraktionsfithrer Franz Miintefering, die
Mehrheic des Bundesrates durch den Bayeri-
schen Ministerprisidenten Edmund Stoiber
vertreten. Ein wesentliches Wort hatte die Bun-
desregicrung mittels beratender Mitglieder und
eigener Arbeitsgruppen mitzureden. Ausserhalb
der Verhandlungen traten Bundesminister (wie
etwa Bildungsministerin Edelgard Bulmahn) mit
ihren Interessen an die Offentlichkeit, besetzten
Themen, postulierten Tagesordnungspunkte und
becinflussten damit den Gang der Diskussion
und deren Ergebnisse.?

Im Zuge der Verhandlungen einigten sich
die Ministerprisidenten der Linder auf einen ge-
meinsamen Standpunke fiir das Gesamtprojekt.
Eigentlich miisste man vermuten, diese gemein-
same Linderposition hitte auch auf Bundesebene
eine Konsensposition darstellen miissen — wenn
die Ministerprisidenten das tun, wofiir sie von
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ihren Wihlern gewihlt worden sind, so sollte
der Konsens unter ihnen auch eine Mehrheit im
Bund ergeben. Gerade das war aber nicht der Fall.
Im Dezember 2004 scheiterte die Foderalismus-
kommission unerwartet an scheinbar marginalen
Fragen des Bildungswesens und der Vertretung
der Linder vor der EU.

Um das Scheitern der Kommission ist viel
geritselt worden. Wie kann ein Konsens der
Ministerprisidenten der Linder und ihrer mut-
masslichen Wihlerschaft zu einem Dissens
mit Bundespolitikern fithren, hinter denen die
gleichen Wihler stehen? Weshalb méchten Bun-
despolitiker um jeden Preis an Kompetenzen
festhalten, die die Linder zu iibernehmen bereit
sind? Mit dem Wihlerwillen lisst sich dies schwer
erkliren. Eher lisst sich vermuten, dass die de-
mokratische Kontrolle auf Bundesebene schwach
ausgebaut ist — und dass sich darum abweichend
vom Wihlerwillen Ideologien einschleichen, die
auf persénlichen Vorlieben der betreffenden Ent-
scheidungstriiger griinden.

Der amerikanische Okonom und Jurist Gor-
don Tullock hat vor vielen Jahren gezeigt, dass
die parlamentarische Demokratie fiir solche Ideo-
logien besonders anfillig ist.’ Sein Argument
beruht auf der zweistufigen Entscheidung, die
fiir parlamentarische Demokratien typisch ist.
Wenn der Kanzler sein Amt auf 50 Prozent der
Abgeordnetenstimmen stiitzt, hinter denen 50
Prozent der Wihlerstimmen stehen, dann sinken
Beschliisse, die innerhalb der Regierungen in
strittigen Fragen wiederum mit nur 50 Prozent
gefillt werden, auf eine Zustimmung von im
Extremfall gerade noch 25 Prozent der Wih-
lerstimmen. In Wirklichkeit wird es oft nicht so
weit kommen, weil der Kanzler von seiner Richt-
linienkompetenz Gebrauch macht. Aber gegenii-
ber abweichenden Ansichten kann er sich nicht
immer durchsetzen, insbesondere, wenn diese bei
den Koalitionspartnern liegen. Uberdies leitet ein
Minister sein Amt weitgehend selbstindig.

So ist es erklirbar, dass die politischen Ziele
auf Bundesebene mitunter erheblich von Kon-
senspositionen der Linder wegdriften. Im Falle
der deutschen Féderalismuskommission wollten
die zustindigen Bundespolitiker die Bildungs-
planung um keinen Preis an die Lander abgeben,
obwohl sie seit langem gar nicht mehr praktiziert
wird. Weiterhin wollte der Bund nicht darauf
verzichten, die Hochschulqualitit zu regulieren,
obschon er inhaltlich dazu gar nicht in der La-
ge ist. Bei der Interessenvertretung vor der EU
beharrte der Bund auf einem Monopol, unter

Nr.10/11, 2005 SCHWEIZER MONATSHEFTE

DOSSIER Die Angst der Deutschen vor dem Aufbruch

Ausschluss einer Mitwirkung der Linder in Lin-
derangelegenheiten. Dadurch kam das Gesamt-
projeke zu Fall.

Das Bild spriche fiir Tullocks Hypothese. In
der parlamentarischen Demokratie besteht ein
doppeltes principal-agent-Problem; auf jeder der
beiden demokratischen Entscheidungsstufen
gehen bis zu fiinfzig Prozent der Wihlermeinun-
gen verloren. Derlei kénnte vermieden werden,
wenn Reformvorhaben (wie in der Schweiz) ein
Referendum durchlaufen miissten. Die Regie-
rung miisste dann die Gesetze auf den Median
der Wihlermeinungen ausrichten; ideologische
Liebhabereien wie im Falle der deutschen Fo-
deralismusreform wiren nur noch beschrinkt
mdglich. In einer Referendumsdemokratie folgt
auf jeden Vorschlag sofort die Frage: Wird der
Souverin das billigen? Abweichungen von den
Wihlerpriferenzen sind dann nur noch bis zu ei-
ner Ablehnungsquote von 49 Prozent moglich.

Es entbehrt nicht der Ironie, dass die Schweiz
nur drei Wochen vor dem Scheitern der deut-
schen Reform eine eigene Foderalismusreform
erfolgreich auf den Weg gebracht hat. Im No-

Der reinen parlamentarischen Demokratie wohnt
im Falle eines Zweikammersystems ein
Blockade-Potential inne, das es zu beachten gilt.

vember 2004 wurde der neue Finanzausgleich
vom Volk gebilligt. Wie in Deutschland ging
es um die Entflechtung von Aufgaben zwischen
Bund und Gliedstaaten, den Kantonen. Gleich-
zeitig wurde der (im deutschen Reformvorhaben
ausgeklammerte) Finanzausgleich reformiert und
auf eine neue Berechnungsbasis gestellt. Infolge
der Heterogenitit der schweizerischen Bevolke-
rung war das Vorhaben politisch schwierig, nicht
einfacher jedenfalls als die Foderalismusreform
in Deutschland. Aber die Regierung musste auf
die Ansichten und den Reformwillen der Biirger
eingehen. So kam ein Kompromiss zustande,
der von fast zwei Dritteln der Wihlerinnen und
Wihler getragen wurde.

In der Schweiz wird immer wieder kritisiert,
die Referendumsdemokratie sei zu langsam und
daher ineffizient. Darin steckt eine Wahrheit.
Aber es kommt stets darauf an, welche Alterna-
tiven zur Verfiigung stehen. Der von manchen
Schweizern gelobten, reinen parlamentarischen
Demokratie wohnt im Falle eines Zweikammer-
systems ein strategisches Blockade-Potential inne,
das es zu beachten gilt.

CHARLES B.
BLANKART, 1942 in
Luzern geboren, ist
Professor fiir Finanz-
wissenschaft mit beson-
derer Beriicksichtigung
der Offentlichen
Finanzen an der Hum-
boldt-Universitit zu
Berlin, ferner unter an-
derem wissen-
schaftlicher Beirat beim
Bundesministerium

fiir Wirtschaft und Tech-
nologie.

27



	Föderalismus als Hindernis

